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· Angaben zum Produkt

· Handelsname: XPA 250

· Artikelnummer: CPAX2501

· Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Politur

· Hersteller/Lieferant:
ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
(CH) 8047 Zürich +41 44 4014945
Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit ac refinish gmbh
Sicherheitsabteilung für Produkte info@ac-refinish.ch

· Notfallauskunft: Toxikologisches Informationszentrum in Zürich (STIZ), Kurzwahl 
145

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens 

 2 Mögliche Gefahren 

· Gefahrenbezeichnung: Entfällt.
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
· Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch er-gänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

· GHS-Kennzeichnungselemente
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

· Chemische Charakterisierung

· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

· Gefährliche Inhaltsstoffe: entfällt

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen 

· nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
· nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
· nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

· nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

· Geeignete Löschmittel:
alkoholbeständiger Schaum
Löschpulver
Kohlendioxid

· Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

· Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: 

· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
(Fortsetzung auf Seite 2) 

D 
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften 
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· Allgemeine Angaben 

Form: flüssig 

Farbe: spezifisch 

Geruch: charak. 

· Zustandsänderung 

Siedepunkt: > 100 
Flammpunkt: > 65 

 
  D  

(Fortsetzung von Seite 1) 

· Umweltschutzmaßnahmen: 
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. 
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. 

 
 

· Handhabung: 
· Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

· Lagerung: 
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: An einem kühlen Ort lagern. 
· Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit oxidierenden und sauren Stoffen lagern. 
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
Vor Frost schützen. 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 

7 Handhabung und Lagerung 

 
 

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. 

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten. 

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

· Persönliche Schutzausrüstung: 
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

· Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz. 
· Handschutz: 
Schutzhandschuhe. 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. 

· Handschuhmaterial 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig 
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die 
Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 
Handschuhe aus Gummi. 

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

· Augenschutz: Schutzbrille. 
· Körperschutz: Geschlossene Arbeitskleidung tragen. 

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 
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Chemische Zusammensetzung und Eigenschaften 
(Fortsetzung von Seite 2) 

· Akute Toxizität: 

· Primäre Reizwirkung: 
· an der Haut: Keine Reizwirkung 
· am Auge: Keine Reizwirkung 

· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt 

· Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den 

  uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.  

11 Toxikologische Angaben 

 

 
· Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 

  Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.  

12 Umweltspezifische Angaben 

 
 

 
 

Substanz 
Isoalkane, C11-C15 

 

EINECS/ELINCS 
292-460-6 

 

Anteil 
10-< 20 % 

 

Symbol- R-Satz 
Xn-65-66 

 
Dichte: 

 
ca. 1 g/ml 

 

PH-Wert: 7-9  

Viskosität: >7 mm²/s (40°C)  

Löslichkeit in Wasser: teilweise  

Druck [kPa]: nicht bestimmt VOC=125gr/L 

 

 
* 

 
 
 
 
 

 
* 

 

 
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 

Siliciumdioxid 

Oral LD50 10000 mg/kg (rat) 

 
 
 
 
 

 

 

* 

 

 
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

· Gefährliche Reaktionen Reaktionen mit starken Säuren und Oxidationsmitteln. 

· Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid 

10 Stabilität und Reaktivität 

 

 
· Produkt: 
· Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

· Ungereinigte Verpackungen: 
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

  · Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.  

13 Hinweise zur Entsorgung 
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· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): 

 

cdxg 
 

· ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 (F1)  
· UN-Nummer: 3269  

· Verpackungsgruppe: III  

· Gefahrzettel 3  

· Bezeichnung des Gutes: Polierpaste  

· Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:  

xgcdd́ 
 

· IMDG/GGVSee-Klasse: 3  
· UN-Nummer: 3269  

· Label 3  

· Verpackungsgruppe: III  

· EMS-Nummer: F-E,S-D  

· Meeresverschmutzung: Ja  

?  

  
D 

 
· Richtiger technischer Name: POLIERPASTE 

· Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: 

dcgx 
· ICAO/IATA-Klasse: 3 
· UN/ID-Nummer: 3269 
· Label 3 
· Verpackungsgruppe: III 

· Richtiger technischer Name: POLIERPASTE 

· UN "Model Regulation": UN3269; POLIERMITTEL 3; III 

 



 

· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekenn-zeichnet. 

· Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: 

?@G Xn Gesundheitsschädlich 

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Styrol 

· R-Sätze: 
10 Entzündlich. 
20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen. 
36/38 Reizt die Augen und die Haut. 

· S-Sätze: 
3 Kühl aufbewahren. 
46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

· Nationale Vorschriften: 

· Technische Anleitung Luft: 

· Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend. 

15 Angaben zu Rechtsvorschriften 
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Klasse Anteil in % 

II 15,0 

 
 

 
* 

 

 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

· Relevante R-Sätze 
10 Entzündlich. 
20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen. 
36/38 Reizt die Augen und die Haut. 

· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz 
· Ansprechpartner: Marketing Department 
· Abkürzungen und Akronyme: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous 
Goods by Rail) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
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16 Sonstige Angaben: 


